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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 9 FREITAG, DEN 26. FEBRUAR 2010

Tag I n h a l t Seite

§ 1

Naturschutzgebiet

(1) Die in der Naturschutzkarte grün eingezeichneten, in
den Gemarkungen Wilhelmsburg, Moorwerder und Billwerder
Ausschlag sowie Spadenland, Moorfleet und Tatenberg belege-
nen Flächen der Norderelbe mit ihrem Vorland, der Bunthäu-
ser Spitze und des Bunthäuser Sandes sowie der Filterbecken
der südlichen Billwerder Insel, des Vogelschutzgehölzes und
des südlichen Holzhafengrabens werden zum Naturschutz-
gebiet erklärt.

(2) Die Naturschutzkarte ist Teil dieser Verordnung. Ihr
maßgebliches Stück ist beim Staatsarchiv, je eine Ausfertigung
bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt sowie bei
den Bezirksämtern Hamburg-Mitte und Bergedorf zur kosten-
freien Einsicht durch jedermann niedergelegt.

§ 2

Schutzzweck und Erhaltungsziele

(1) Schutzzweck ist es, die Funktionsfähigkeit der von
dynamischen Prozessen der Tideelbe wie Gezeiten, Oberwas-
serabfluss, Sedimentation, Erosion, Sturmfluten und Treibeis

abhängigen Lebensräume der Tief- und Flachwasserzonen,
von Prielen durchzogenen süßwasserbeeinflussten Sand- und
Schlickwatten, Tide-Röhrichte, Hochstaudenfluren, Weiden-
gebüsche und Tide-Auwälder im Kontakt mit angrenzenden
Stillgewässern und Sumpfwäldern sowie als Lebensstätte der
auf diese Lebensräume angewiesenen, seltenen und gefährde-
ten Pflanzen- und Tierarten wie Sumpf-Wasserstern, Lanzett-
blättriger Froschlöffel, Sumpf-Greiskraut, Sumpfdotterblume,
Wibel-Schmiele, Schierlings-Wasserfenchel, Schwarz-Pappel,
Rapfen, Seefrosch, Beutelmeise, Kleinspecht, Rohrweihe, See-
adler und Rauhautfledermaus zu erhalten und zu entwickeln.

(2) Erhaltungsziele der in der Naturschutzkarte schraffiert
gekennzeichneten Teilfläche des Gebietes von gemeinschaft-
licher Bedeutung im Sinne von § 15 Absätze 3 und 4
HmbNatSchG sind, den günstigen Erhaltungszustand

1. des Lebensraumtyps „Flüsse mit Schlammbänken“ mit
seinen charakteristischen Tier- und Pflanzenarten,

2. des prioritären Lebensraumtyps „Auenwälder mit Alnus
glutinosa und Fraxinus excelsior“ mit seinen charakteristi-
schen Tier- und Pflanzenarten,

3. des Lebensraumtyps „Feuchte Hochstaudenfluren“ mit
seinen charakteristischen Tier- und Pflanzenarten,
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung
über das Naturschutzgebiet Auenlandschaft Norderelbe

Vom 16. Februar 2010

Auf Grund der §§ 15 bis 17 des Hamburgischen Natur-
schutzgesetzes (HmbNatSchG) in der Fassung vom 9. Oktober
2007 (HmbGVBl. S. 356, 392) in Verbindung mit § 27 Num-
mer 3 des Hamburgischen Jagdgesetzes vom 22. Mai 1978
(HmbGVBl. S. 162), zuletzt geändert am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 251, 257), wird verordnet:
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4. der Finte und des Rapfens mit ihren als Nahrungs-, Auf-
wuchs- oder Laichgebiet genutzten Lebensstätten aus
Flachwasserbereichen, bei Tidehochwasser überstauten
Süßwasserwatten, Stromkanten und Tiefwasserbereichen,

5. des Meerneunauges, Flussneunauges und des Lachses mit
ihren als Wandergebiet genutzten Lebensstätten aus Flach-
und Tiefwasserbereichen sowie Stromkanten,

6. des prioritären Schierlings-Wasserfenchels mit seinen
Lebensstätten aus Tide-Röhrichten, Süßwasserwatten
sowie uferbegleitenden Hochstaudenfluren und Auwäldern 

zu erhalten und zu entwickeln.

(3) Schutzzweck für den Bereich Spadenlander Busch/
Kreetsand einschließlich des dortigen Vorlandes ist es, tidebe-
einflusste Flachwasserzonen mit begleitenden Süßwasserwat-
ten, Tide-Röhrichten und Auwäldern mit ihren hierauf ange-
wiesenen Pflanzen- und Tierarten zu entwickeln und dort
langfristig zu erhalten. Dieser Schutzzweck ist vorrangig
gegenüber dem Erhalt der dort gegenwärtig vorkommenden
Lebensräume und Arten. 

§ 3
Gebote

Im Naturschutzgebiet ist es geboten, Pflanzen und Tiere
nicht gebietstypischer Arten, die nicht dem Jagd- oder
Fischereirecht unterliegen, durch die für Naturschutz und
Landschaftspflege zuständige Behörde zu entfernen.

§ 4
Duldung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen der
zuständigen Behörde zum Zweck des Naturschutzes sind von
Eigentümerinnen, Eigentümern und Nutzungsberechtigten zu
dulden:
1. die Herstellung und Erhaltung von tidebeeinflussten Flach-

wasserzonen, Süßwasserwatten mit Prielstrukturen, Tide-
Röhrichten und Auwäldern im Vorland der Elbe,

2. das Entfernen nicht gebietstypischer Arten, 
3. die Durchführung von Maßnahmen wie Räumung und

Entschlammung zur Pflege der Gewässer,
4. die Beseitigung von Verunreinigungen und Verunstaltun-

gen der Landschaft.
§ 5

Verbote

(1) Im Naturschutzgebiet ist es verboten,
1. Pflanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschneiden,

abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu ent-
fernen oder sonst zu beschädigen,

2. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen, zu töten oder sie durch sonstige Handlungen zu
stören oder ihre Eier, Larven, Puppen oder sonstige Ent-
wicklungsformen oder Nester wegzunehmen, zu zerstören
oder zu beschädigen,

3. Pflanzen oder Tiere anzusiedeln oder auszusetzen,
4. die Jagd auszuüben,
5. Fische oder Fischlaich in die Gewässer einzusetzen, zu

angeln oder sonst Fische zu fangen,
6. das Gebiet außerhalb dafür bestimmter Wege zu betreten,
7. die Landflächen mit Fahrzeugen aller Art zu befahren,

diese mitzuführen oder Fahrzeuge aller Art oder Anhänger
abzustellen, 

8. zu reiten oder Pferde mitzuführen,

9. Hunde mitzuführen sowie Katzen im Gebiet laufen zu
lassen,

10. in den Gewässern zu baden,

11. mit Ballonen oder sonstigen Luftfahrzeugen zu starten
oder zu landen oder dort mit Drachen oder Flugmodellen
jeglicher Art Modellsport zu betreiben sowie Schiffs-
modelle auf den Gewässern fahren zu lassen,

12. brennende oder glimmende Gegenstände wegzuwerfen
oder Feuer zu machen,

13. zu zelten oder zu lagern,

14. den Naturgenuss durch Lärmen, Musizieren, Anbieten
von Waren oder auf andere Weise zu stören,

15. das Gelände durch Abfälle, Abwässer oder auf sonstige
Weise zu verunreinigen,

16. bauliche Anlagen jeglicher Art, Frei- und Rohrleitungen,
Einfriedungen sowie Wege, Treppen, Brücken, Stege oder
Brunnen zu errichten, anzulegen oder zu verändern,

17. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

18. Aufschüttungen oder Bohrungen vorzunehmen, die Bo-
dengestalt, die Gestalt der Gewässer und ihrer Ufer oder
die Watten durch Grabungen, Abbau oder durch Ein-
bringen von Bodenbestandteilen oder auf sonstige Weise
zu verändern,

19. den Wasserhaushalt zu verändern,

20. Gegenstände von wissenschaftlicher, naturgeschichtlicher
und bodenkundlicher Bedeutung zu beschädigen, aufzu-
nehmen, zu sammeln oder zu verunstalten,

21. Düngemittel aller Art oder Pflanzenschutzmittel auszu-
bringen,

22. Verkaufs- oder sonstige Stände zu errichten oder Waren
anzubieten.

(2) Von den Verboten des Absatzes 1 gelten nicht:

1. die Nummern 1 bis 3, 5 bis 7, 14 bis 20 für Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die oder
im Einvernehmen mit der für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde sowie die Nummer 5
hinsichtlich des Einsetzens von Fischen oder Fischlaich in
die Gewässer für Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege durch die oder im Einvernehmen mit
der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen
Behörde und der für Fischerei zuständigen Behörde sowie
die Nummer 16 für die Errichtung von Informationsein-
richtungen durch die oder im Einvernehmen mit der für
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde, 

2. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14 bis 18 für das Betreten, den
Betrieb, die Unterhaltung und die Deichverteidigung der
öffentlichen Hochwasserschutzanlagen einschließlich der
Kreuzungsbauwerke sowie für den Betrieb und die
Instandhaltung der Norderelbbrücke,

3. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14, 15, 17, 18 und 20 für Maßnah-
men im Rahmen der Gewässerunterhaltung der Fahrwas-
ser der Elbe im Sinne des § 1.01 Nummern 32 und 33 der
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung [Anlage zu Artikel 1
Absatz 1 Satz 2 der Verordnung vom 8. Oktober 1998
(BGBl. 1998 I S. 3148, 3317, 1999 I S. 159), zuletzt geändert
am 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2868, 2869),] in der
jeweils geltenden Fassung und der Dove-Elbe sowie
– soweit dort erforderlich – für die Gewährleistung der Ver-
kehrssicherheit,
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4. die Nummern 1, 2 und 14 für das Befahren mit Wasser-
fahrzeugen nach § 5 des Bundeswasserstraßengesetzes in
der Fassung vom 23. Mai 2007 (BGBl. 2007 I S. 963, 2008 I
S. 1980), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585,
2617), in der jeweils geltenden Fassung sowie nach den auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften,

5. die Nummern 1, 2, 4, 6, 7, 14 und 17 für Maßnahmen der
Gefahrenabwehr, einschließlich im Rahmen der Ausübung
des Wassersports, der Seenotrettung und der Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes sowie die Nummern 15 bis 18 und 20
für Maßnahmen der Kampfmittelbekämpfung, des Kata-
strophenschutzes und der Unfallbekämpfung,

6. die Nummer 17 für das Anbringen von Schildern, die auf
den Schutz des Naturschutzgebietes hinweisen oder als
Ortshinweise oder zur Orientierung der Schifffahrt die-
nen,

7. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14, 16 und 17 für die Unterhaltung
der Filterbecken von HAMBURG WASSER einschließ-
lich der dazugehörigen Betriebsgebäude, Rohrleitungen
und Kabel sowie für die Beprobung, Unterhaltung und
Instandsetzung der Grundwassermessstellen auf Teilen des
Flurstückes 1836 der Gemarkung Billwerder Ausschlag,

8. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14 und 17 für den Betrieb sowie die
Nummer 16 für die Instandhaltung der Schiffsanleger und
deren Zuwegung auf Teilen des Flurstückes 2505 der
Gemarkung Moorfleet, auf Teilen des Flurstückes 10329
der Gemarkung Wilhelmsburg und auf Teilen des Flur-
stückes 475 der Gemarkung Moorwerder sowie des Haus-
bootes auf Teilen des Flurstückes 940 der Gemarkung
Tatenberg,

9. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14 und 17 für die Unterhaltung der
öffentlichen Grünanlage der Bunthäuser Spitze und den
Betrieb der Freiluftschule Moorwerder, 

10. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14 und 16 bis 18 für die nach dem
Hamburgischen Denkmalschutzgesetz vom 3. Dezember
1973 (HmbGVBl. S. 466), zuletzt geändert am 27. Novem-

ber 2007 (HmbGVBl. S. 410), in der jeweils geltenden Fas-
sung erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt der geschütz-
ten und erkannten Denkmäler,

11. die Nummern 1, 2, 5, 6, 13 und 17 für das Angeln oder die
Ausübung der Fischerei mit Reusen in dafür bestimmten
Strecken,

12. die Nummern 1, 2, 4, 6 und 14 für die ordnungsgemäße
Ausübung des Tierschutzes nach § 22 a Absatz 1 des Bun-
desjagdgesetzes in der Fassung vom 29. September 1976
(BGBl. I S. 2850), zuletzt geändert am 26. März 2008
(BGBl. I S. 426, 439), in der jeweils geltenden Fassung, zur
Nachsuche und zum Jagdschutz durch die Jagdaus-
übungsberechtigten.

(3) Von den Nummern 1, 2, 6, 7, 14, 16 bis 20 der Verbote
des Absatzes 1 kann die zuständige Behörde eine Ausnahmege-
nehmigung für erforderliche Maßnahmen des Bodenschutzes
erteilen.

§ 6

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 49 Absatz 1 Nummer 1 HmbNat-
SchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten
des § 5 Absatz 1 zuwiderhandelt.

§7

Schlussbestimmung

Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der
Gemarkung Spadenland vom 19. April 1977 (HmbGVBl.
S. 108), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004 (HmbGVBl.
S. 375, 376), die Verordnung zum Schutz von Landschafts-
teilen in der Gemarkung Moorfleet vom 23. März 1976
(HmbGVBl. S. 63), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004
(HmbGVBl. S. 375, 376), und die Verordnung zum Schutz von
Landschaftsteilen in der Gemarkung Tatenberg vom 23. März
1976 (HmbGVBl. S. 64), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004
(HmbGVBl. S. 375, 376), treten außer Kraft, soweit Flächen
durch diese Verordnung unter Schutz gestellt werden.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 16. Februar 2010.
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Moorfleet 17 für eine Fläche süd-
lich Sandwisch, westlich Brennerhof und nördlich des Auto-
bahndreiecks Hamburg-Südost (Bezirk Bergedorf, Ortsteil
612) wird festgestellt. 

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Brennerhof – Südgrenze des Flurstücks 1742 – über das
Flurstück 1742 – Südgrenze des Flurstücks 1742 – Südost-
und Nordwestgrenzen des Flurstücks 1738 – Moorfleeter
Kirchenweg – über die Flurstücke 1742, 506, 507, 1870,
1811 und 546 der Gemarkung Moorfleet – Sandwisch.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
Erklärung nach § 10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung „Kompetenz- und Beratungszentrum für
Gartenbau und Landwirtschaft“ sind Einrichtungen und
Anlagen für die Forschung, Lehre und Förderung von
Gartenbau und Landwirtschaft zulässig. 

2. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf können außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen bis zur jeweils fest-
gesetzten Grundfläche Nebenanlagen im Sinne von § 14
der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Ja-
nuar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 22. April
1993 (BGBl. I S. 466, 479), sowie Zufahrten, Stellplätze und
Fahrwege zugelassen werden. 

3. Auf der mit „(C)“ bezeichneten Fläche für den Gemein-
bedarf gelten folgende Regelungen für die Nebenanlagen
im Sinne von Nummer 2: 

3.1 Gebäude dürfen eine Grundfläche von jeweils 30 m² und
eine Höhe von 4,5 m über der Geländeoberfläche nicht
überschreiten,

3.2 sonstige bauliche Anlagen dürfen eine Höhe von 1,5 m
über der Geländeoberfläche nicht überschreiten. 

4. Auf der mit „(D)“ bezeichneten Fläche für den Gemeinbe-
darf sind bauliche Anlagen bis zu einer Höhe von 1,5 m
über der Geländeoberfläche zulässig. Innerhalb der mit „3“
bezeichneten Fläche ist außerdem die Errichtung einer

Verordnung
über den Bebauungsplan Moorfleet 17

Vom 18. Februar 2010

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018, 3081), in Verbindung mit
§ 3 Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 14. Juli 2009
(HmbGVBl. S. 306), § 7 Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit
Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 des Hamburgischen Naturschutzge-
setzes in der Fassung vom 9. Oktober 2007 (HmbGVBl. S. 356,
392), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauord-
nung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt
geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 446), § 9
Absatz 4 des Hamburgischen Abwassergesetzes in der Fassung
vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt geändert am
15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 446), sowie § 1, § 2
Absatz 1, § 3 und § 4 Nummer 3 der Weiterübertragungsver-
ordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt
geändert am 2. Dezember 2008 (HmbGVBl. S. 408), wird
verordnet:
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Wetterstation mit einer Grundfläche bis zu 25 m² und einer
Gebäudehöhe bis zu 2,5 m zulässig.

5. Auf der mit „(E)“ bezeichneten Fläche für den Gemein-
bedarf sind nur Gewächshäuser und bauliche Anlagen im
Sinne von Nummer 2 zulässig.

6. Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren
Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emis-
sionskontingente LEK nach DIN 45691 „Geräuschkontin-
gentierung“ weder tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch
nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten. 

Tabelle: Emissionskontingente

Flächen LEK, tags LEK, nachts

A  . . . . . . . . . . . . . . 56 dB(A)/ m² 40 dB(A)/ m²

B/nördlich . . . . . . . 54 dB(A)/ m² 36 dB(A)/m²

B/südlich und C  . . 60 dB(A)/ m² 45 dB(A)/ m²

7. Gasansammlungen unter den baulichen Anlagen bezie-
hungsweise Gaseintritte in die baulichen Anlagen sind
durch bauliche Maßnahmen zu verhindern.

8. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je fünf Stellplätze
ein großkroniger Baum zu pflanzen. Im Kronenbereich
eines jeden Baums ist eine offene Vegetationsfläche von
mindestens 12 m² anzulegen und zu begrünen.

9. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden
und zu erhalten.

10. Für die zu erhaltenden Gehölze sind bei Abgang Ersatz-
pflanzungen vorzunehmen.

11. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf sind Dächer von
Gebäuden bis zu einer Neigung von 20 Grad mit Aus-
nahme von technischen Aufbauten, Verglasungen und
begehbaren Terrassen mit einem mindestens 8 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und exten-
siv zu begrünen.

12. Das auf der Fläche für den Gemeinbedarf anfallende
Niederschlagswasser ist zu sammeln, gegebenenfalls zu
verwenden oder über Retentionseinrichtungen (Mulden,
Rückhaltebecken) gedrosselt dem vorhandenen Graben-
system zuzuführen. 

13. Die Ufer von Regenrückhaltebecken und der Retentions-
mulden sind naturnah herzurichten, soweit hydraulische
Belange dem nicht entgegenstehen. 

14. Die mit „ “ bezeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
ist als zweischürige Wiese zu entwickeln und zu erhalten.
Die Ausbringung von Dünge- beziehungsweise Pflanzen-
behandlungsmitteln ist verboten. 

15. Die mit „ “ bezeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
ist als artenreicher, gestufter Gehölzbestand anzulegen, zu
erhalten beziehungsweise zu entwickeln.

16. Für Ausgleichsmaßnahmen werden der Fläche für den
Gemeinbedarf das Flurstück 125 (teilweise) und 4336
(teilweise) der Gemarkung Neuengamme außerhalb des
Plangebietes zugeordnet. 

§ 3
Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-

ungspläne aufgehoben.

GH

EG

Hamburg, den 18. Februar 2010.

Das Bezirksamt Bergedorf

Verordnung
über die Weiterübertragung der Ermächtigung

zum Erlass einer Vergütungsordnung
nach § 34 des Hamburgischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes

(Weiterübertragungsverordnung-Untersuchungshaftvollzugsvergütungsordnung)
Vom 23. Februar 2010

Auf Grund von § 34 Satz 2 des Hamburgischen Untersu-
chungshaftvollzugsgesetzes (HmbUVollzG) vom 15. Dezember
2009 (HmbGVBl. S. 473) wird verordnet:

Einziger Paragraph
Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung

nach § 34 Satz 1 HmbUVollzG wird auf die Justizbehörde wei-
ter übertragen.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 23. Februar 2010.
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Bekanntmachung
der ab 1. März 2010 geltenden Dienstbezüge

und sonstigen Bezüge
Vom 23. Februar 2010

Auf Grund von § 10 des Hamburgischen Besoldungs-
und Versorgungsanpassungsgesetzes 2009/2010 (HmbBVAnpG
2009/2010) vom 16. Juni 2009 (HmbGVBl. S. 177), geändert am
26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 106), werden nachstehend
die sich aus § 8 HmbBVAnpG 2009/2010 ergebenden ab dem
1. März 2010 geltenden Beträge bekannt gemacht:

1. Aktualisierung der Anlagen VI bis X des Hamburgischen
Besoldungsgesetzes vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl.
S. 23):

Anlage VI 

1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 
(Monatsbeträge in Euro) 

gültig ab 1. März 2010 

S t u f e Besol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 
A 4 1.761,89 1.809,46 1.857,02 1.904,58 1.947,09 1.973,40 1.991,62 1.994,65 
A 5 1.785,17 1.835,77 1.886,37 1.936,97 1.987,57 2.038,17 2.058,41 2.067,37 
A 6 1.816,54 1.877,26 1.936,97 1.991,62 2.046,26 2.100,91 2.155,56 2.177,77 
A 7 1.895,48 1.964,29 2.033,11 2.101,92 2.170,74 2.239,56 2.304,32 2.351,12 
A 8 2.011,86 2.093,83 2.175,80 2.258,78 2.341,77 2.418,68 2.495,59 2.564,09 
A 9 2.140,38 2.226,40 2.312,42 2.400,46 2.488,51 2.574,53 2.660,55 2.733,01 
A 10 2.303,31 2.419,69 2.536,07 2.653,46 2.767,82 2.877,12 2.986,41 3.071,68 
A 11 2.647,39 2.758,71 2.870,03 2.981,35 3.092,67 3.203,99 3.315,31 3.427,29 
A 12 2.988,44 3.102,79 3.217,15 3.331,50 3.445,86 3.560,22 3.674,57 3.782,91 
A 13 3.351,74 3.474,20 3.596,65 3.719,10 3.841,55 3.964,00 4.086,46 4.205,99 
A 14 3.528,84 3.693,80 3.858,76 4.023,71 4.188,67 4.353,62 4.518,58 4.658,44 
A 15 4.315,17 4.461,91 4.608,65 4.746,28 4.883,91 5.021,54 5.159,18 5.261,56 
A 16 4.761,46 4.932,49 5.103,52 5.264,42 5.425,33 5.586,24 5.747,15 5.862,78 
Rhyth-
mus 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 6 Jahre 6 Jahre   
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2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B 
(Monatsbeträge in Euro) 

gültig ab 1. März 2010 

3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R 
(Monatsbeträge in Euro) 

gültig ab 1. März 2010 

StufeBesol-
dungs-
gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 

R 1 3.640,16 3.892,15 4.144,14 4.396,13 4.648,12 4.900,10 5.152,09 5.398,22 

R 2 4.129,97 4.381,96 4.633,95 4.885,94 5.137,92 5.389,91 5.641,90 5.887,66 

4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W 
(Monatsbeträge in Euro) 

gültig ab 1. März 2010 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

3.658,72 4.173,55 5.058,95 

Besoldungs-
gruppe

B 1 5.261,56 

B 2 6.114,08 

B 3 6.474,99 

B 4 6.852,98 

B 5 7.286,67 

B 6 7.696,19 

B 7 8.094,57 

B 8 8.509,79 

B 9 9.025,32 

B 10 10.626,26 

B 11 11.038,89 

R 3 6.474,99 

R 4 6.852,98 

R 5 7.286,67 

R 6 7.696,19 

R 7 8.094,57 

R 8 8.509,79 

R 9 9.025,32 

R 10 11.082,67 
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Anlage VII 
Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro) 
gültig ab 1. März 2010 

      Stufe 1 Stufe 2 

      (§ 45 Absatz 1) (§ 45 Absatz 2) 

        
alle Besoldungsgruppen 111,83 207,47 
   

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
 für das zweite zu berücksichtigende Kind um  95,64 Euro,  
 für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um  295,51 Euro. 

Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind
 in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je  5,11 Euro, 
 ab Stufe 3 (§ 45 Absatz 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
 in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je  25,56 Euro,  
 in Besoldungsgruppe A 4 um je  20,45 Euro,
 und in Besoldungsgruppe A 5 um je  15,34 Euro. 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besol-
dungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

Anrechnungsbetrag nach § 44 Absatz 2 Satz 1 

 in den Besoldungsgruppen bis A 8: 98,97 Euro, 
 in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 105,07 Euro. 
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Anlage VIII 
Anwärtergrundbetrag 

(Monatsbeträge in Euro) 
gültig ab 1. März 2010 

Einstiegsamt, in das der Anwärter oder die Anwärterin nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 

Grundbetrag

A 4 791,87 

A 5 bis A 8 903,92 

A 9 bis A 11 954,01 

A 12  1.083,72 

A 13  1.113,22 

A 13 + Zulage (§ 48 Nummer 2 Buchstabe c
oder R 1 

1.145,63
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Anlage IX 
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen 

(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - 

gültig ab 1. März 2010 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro   Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro

           
Hamburgisches Besoldungsgesetz    B e s o l d u n g s o r d n u n g  A
           
§ 48 (allgemeine Stellenzulage)     Fußnote   
 Nummer 1         
  Buchstabe a  17,40    A 4 2 59,92   
  Buchstabe b  68,07         
 Nummer 2  75,65    A 5 1 59,92   
          
§ 49 (Zulage für Polizei und Steuerfahndungs-
dienst)    A 6 2 59,92   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit     3 130,01   
  von einem Jahr  63,69        
  von zwei Jahren  127,38    A 9 1 241,92   
          
§ 50 (Feuerwehrzulage)     A 13 1, 2, 3 245,86   
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit     5 168,56   
  von einem Jahr  63,69        
  von zwei Jahren  127,38    A 14 1 168,56   
       2 112,37   
§ 51 (Zulage bei Justizvollzugseinrichtungen         
und Psychiatrischen Krankeneinrichtungen)    A 15 3 168,56   
   95,53        
   A 16 2 188,52  
§ 52 (Zulage in der Steuerverwaltung)        
Die Zulage beträgt für Beamtinnen und Beamte    A 9 (kw) 1 241,92   
 38,35        
          
§ 53 (Sicherheitszulage)     B e s o l d u n g s o r d n u n g  R    
Die Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen        
  A 4 bis A 5  115,04     Fußnote   
  A 6 bis A 9  153,39        
  A 10 und höher  191,73    R 2  3, 4, 5, 7, 8 186,35   
          
§ 54 Absatz 1 (Fliegerzulage)     R 3 3, 4 186,35   
 Nummer 1  368,13         
 Nummer 2  294,50        
         
§ 55 (Zulage für Meisterprüfung /Abschlussprü-
fung als staatlich geprüfte Technikerin, staatlich 
geprüfter Techniker)                                  38,35       

§ 60 (Zulage bei mehreren Ämtern)       
Die Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen       
  R 1                                               205,54       
  R 2  230,08       
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Anlage 8 
Mehrarbeitsvergütung
(Monatsbeträge in Euro) 

bis 28. Februar 2010 ab 1. März 2010
§ 4 Absatz 1 MVergV 
A 1 bis A 4 10,45 10,58
A 5 bis A 8 12,35 12,50
A 9 bis A 12 16,95 17,15
A 13 bis A 16 23,37 23,65

§ 4 Absatz 3 MVergV 
Nummer 1 15,78 15,97
Nummer 2 19,54 19,77
Nummer 3 23,21 23,49
Nummern 4 und 5 27,11 27,44

Anlage 9 
Erschwerniszulage

(Monatsbeträge in Euro) 

  bis 28. Februar 2010 ab 1. März 2010
§ 4 Absatz 1 Nummer 1 EZulV 2,85 2,88

2. Aktualisierung der Anlagen 8 bis 18 des Hamburgischen
Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2009/
2010 vom 16. Juni 2009 (HmbGVBl. S. 177), geändert am
26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 106):
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